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Kurzfassung: Die arbeitspolitische Konzeption, „gute Arbeit“ auf dem Wege eines Prozesses kontinuier-
licher „Humanisierung des Arbeitslebens“  (HdA) zu erreichen, ist verbunden mit der Anwendung gesi-
cherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse. Diese sind seit dem Betriebsverfassungsgesetz von 1972 
als Informations- und Mitbestimmungsrecht in den damals weit diskutierten §§ 90/91 BetrVG noch heu-
te festgeschrieben. Der Prozess sollte seinerzeit durch Förderung von Forschung und Modellprojekten 
über ein staatliches „Humanisierungsprogramm“ unterstützt werden. Nach anfänglicher Dynamik und 
breiter gesellschaftlicher Debatte sind die Anstrengungen erlahmt und schließlich abgebrochen worden. 
Was waren die Gründe hierfür, vor allem: Welche Rolle spielten die Arbeitswissenschaften dabei? Gibt 
es eine Chance, die immer noch gültigen Regelungsvorschriften unter heutigen Verhältnissen zu reakti-
vieren? Welches wären die neuen Anforderungen an die Arbeitswissenschaften, an die Tarifvertragspar-
teien, an die Politik? Diese Fragen sollen im Rahmen des Workshops vertieft dargestellt und auf einem 
kleinen Podium und im Plenum diskutiert werden.

Schlüsselwörter: Gute Arbeit, arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, menschengerechte Arbeitsgestal-
tung  Aktionsforschung.

1. Die arbeits- und sozialpolitische Reformkonstellation Anfang der siebziger Jahre

Die grundlegenden Linien der Arbeitsforschung sind historisch bestimmt von der des Taylorismus, der 
wissenschaftlichen Arbeitsgestaltung nach dem „one best way“, sowie der Human Relations Bewegung, 
der Suche nach dem informellen „human factor“. In Europa kommt die sozialstaatliche Flankierung im 
Rahmen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik hinzu, in Deutschland noch die Wirtschaftsdemokratie in 
Form vor allem der Montanmitbestimmung und der darauf bezogenen Forschung.

Konzepte, die die unterschiedlichen Herangehensweisen integrierten, sind zunächst im Bereich der Mon-
tanmitbestimmung sowie auf dem Feld der Tarifpolitik, der Bewertung und Gestaltung von Arbeitssys-
temen Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts im Bereich der Produk-
tionsarbeit entwickelt worden. Die Konzepte waren auf die Zusammenführung und Verallgemeinerung 
von bisher getrennt entwickelten Methoden (Sicherheitstechnik, Ergonomie, Verfahren vorbestimmter 
Zeiten, Refa, MTM, analytische Arbeitsbewertung nach dem Genfer Schema, arbeitswissenschaftliche/ 
arbeitsmedizinische Untersuchungen, fertigungstechnische Systemgestaltung) ausgelegt.

Prämisse war die gleichzeitige und gleichberechtigte Entwicklung von Technik-Organisation-Mensch/ 
Personal (Jungbluth 1973, Ulich 2005). Es sollten nicht mehr, wie vorher üblich, erst aus ökonomischer 
Perspektive die technischen Systeme von den Ingenieuren entwickelt und zur Funktion gebracht werden, 
um dann die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze durchzuführen, sondern es galt, gleichgewich-
tig und gleichzeitig den unterschiedlichen Aspekten des Arbeits- und Wertzusammenhangs als System 
Rechnung zu tragen.
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2. Das Aktionsprogramm Forschung zur Humanisierung des Arbeitslebens

Das HdA-Programm wurde 1974 als gemeinsames Programm des Bundesministers für Arbeit und Sozial-
ordnung (BMA), des Bundesministers für Forschung und Technologie (BMFT) und des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft (BMBW) der Öffentlichkeit vorgelegt (Pöhler 1979; Bruder 1980; Pöhler/Peter 
1982). Im Vorfeld initiativ waren u.a. der BMBW- Staatssekretär Helmut Rohde, gleichzeitig Vorsitzender 
der SPD Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen, sowie der DGB. In Willi Brandts Regierungserklä-
rung von 1969 wurde neben dem bekannten „Mehr Demokratie wagen“ auch die „Humanisierung der 
Technik“ angekündigt. Beide Leitideen sollte das Humanisierungsprogramm vereinigen.

Das deutsche Programm Humanisierung des Arbeitslebens als ein staatliches Aktionsprogramm For-
schung hat dann vor allem in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in einem begrenzten Zeit-
raum, gezeigt, wie ein definiertes Zusammenwirken von Politik, Staatsverwaltung, gesellschaftlichen 
Gruppen und Wissenschaften gelingen kann, „...damit die Arbeit menschlicher wird“ (Pöhler 1979; Fricke 
2003). Wenn von dem Humanisierungsprogramm in dieser Phase gesprochen wird, ist heute in der Regel 
der Teil des Regierungsprogramms gemeint, der in Verantwortung des Bundesministers für Forschung 
und Technologie (BMFT) ab 1974 durchgeführt wurde. Dies lag vor allem an der um ein Vielfaches größe-
ren finanziellen Ausstattung des BMFT-Programmteils gegenüber dem Teil des Arbeitsministeriums (und 
den nicht vorhandenen Mitteln im Ressort des BMBW).

3. Die §§ 90/91 BetrVG von 1972

Das Humanisierungsprogramm hatte seine Wurzeln auf Seiten des BMA in der Notwendigkeit, die u.a. 
in den §§ 90, 91 BetrVG enthaltene Forderung der Anwendung „gesicherter arbeitswissenschaftlicher 
Erkenntnisse“ näher zu bestimmen und anwendbar zu machen. Dazu wurde hierzu 1973 vom BMA eine 
Umfrage unter arbeitswissenschaftlichen Institutionen (im weitesten Sinne) eingeleitet (Mittler/ Ochs/ 
Peter 1977). Sie zeigte die unterschiedlichen Auffassungen der naturwissenschaftlichen und gesellschaft-
lichen Disziplinen, Fachkräfte und Tarifparteien auf, die über die Förderung gemeinsamer arbeitswissen-
schaftlicher Forschungen ausgeglichen worden sollten.

Vorlaufend gab es bereits erhebliche Anstrengungen vor allem aus dem Bereich der Arbeitsdirektoren 
der Montanindustrie, die im Rahmen der EGKS gemachten Erfahrungen mit der Gemeinschaftsforschung 
national stärker zur Geltung zu bringen. Zu nennen sind das per Vorstandbeschluss eingeführte „Arbeits-
wissenschaftliche Team“ der Salzgitter Hütte (Jungbluth 1967), das alle Erweiterungsplanungen und Be-
schaffungen abzuprüfen hatte. Der Arbeitswissenschaftliche Ausschuss (AWA) der Hoesch-Hüttenwerke 
Dortmund folgte in den siebziger Jahren der gleichen Logik (vgl. Fricke/Peter/Pöhler 1982).

So ist nach § 90 Betr.VG der Betriebsrat über die Planung „1. von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von 
Fabrikations-, Verwaltungs- und sonstigen betrieblichen Räumen, 2. von technischen Anlagen, 3. von Ar-
beitsverfahren und Arbeitsabläufen oder 4. der Arbeitsplätze rechtzeitig zu unterrichten, und die vorge-
sehenen Maßnahmen (sind) insbesondere im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Art der Arbeit und 
die Anforderungen an die Arbeitnehmer mit ihm zu beraten. Arbeitgeber und Betriebsrat sollen dabei die 
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit 
berücksichtigen.“

Widersprechen die Änderungen diesen Erkenntnissen und resultieren daraus besondere Belastungen für 
die Arbeitnehmer, so kann der Betriebsrat nach § 91 BetrVG „Maßnahmen zur Abwendung, Milderung 
oder zum Ausgleich der Belastung verlangen“ und dazu im Streitfalle die Einigungsstelle anrufen.

4. Die „gesicherten“ arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse und die Arbeitswissenschaft(en)

Nachdem die folgenreiche Entscheidung gefallen war, Arbeitswissenschaft als einheitliche Wissenschaft 
- und nicht als Arbeitswissenschaften, also als disziplinär verankerte, auf Arbeit bezogene, interdiszip-



linäre Ensemblewissenschaft - zu verstehen, galt es, den Gegenstand und die Ebenen der Arbeitswissen-
schaft zu bestimmen. Von bis heute herausragender Bedeutung für die Gegenstandsbestimmung erwies 
sich das hierarchische Fünf –Ebenen- Modell (Organismus, Operationen, Aufgaben, Koordinationen, Ko-
operationen) von Rohmert, das nachfolgend auf sieben erweitert wurde (um Interessen und Politik), mit 
personalem Handeln und Arbeitsformen im Zentrum (Luczak/Volpert 1987).

Hinzu kamen, ebenfalls von Rohmert, die Beurteilungs- und Bewertungsebenen der Arbeit nach den Krite-
rien der Ausführbarkeit, Erträglichkeit, Zumutbarkeit und Zufriedenheit, später ebenfalls auf sieben Ebe-
nen erweitert um die Schädigungslosigkeit auf der untersten und die Sozialverträglichkeit auf der obers-
ten Ebene (so z.B. auch von der IGM übernommen; vgl. Birkwald/Pornschlegel 1973; Birkwald/Dombre 
1978). Durch die ebenenspezifische Gliederung entstand, statt einer interdisziplinären Gleichwertigkeit, 
wie von Fürstenberg (1975) impliziert, eine hierarchische Form, die das naturwissenschaftliche Paradig-
ma als grundlegende Voraussetzung sah und deren Integration über eine Konzeption personalen Han-
delns („Personalität“ entsprechend der Enzyklika „Laborem Exercens“ von Johannes Paul II., Rutenfranz 
1979; Luczak/Volpert 1987, 57), die aus heutiger wissenschaftlicher Sicht so kaum mehr akzeptabel sein 
dürfte. Der Grundtatbestand der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der Voraussetzung und Notwen-
digkeit ihrer Bewertung und Veränderung wurde weitgehend ignoriert. 

Durch die Integration arbeitsphysiologischer, ergonomischer und arbeitspsychologischer Disziplinen 
über ein normativ-naturwissenschaftliches Paradigma wurde die Arbeits- und Industriesoziologie fak-
tisch „ausgesperrt“. Und die Aussperrung traf nicht nur die radikalen, z.T. „marxistischen“ Strömungen 
der Studentenbewegung, sie traf auch den weit vorausschauenden Ansatz von Konrad Thomas (1969) 
(aus der sozial-phänomenologischen Tradition von Plessner und Bahrdt aus Göttingen), den pluralisti-
schen und durchaus industrienahen Ansatz von Fürstenberg (1975) sowie das Konzept der Reproduk-
tionsrisiken von Döhl/Sauer u.a. (1983) aus München. Durch diese interdisziplinäre Blindheit wurden 
nachfolgend wichtige und für die Arbeitswissenschaften hoch bedeutsame Veränderungen auf dem Feld 
der Arbeit, wie die Umwälzung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, der Entgrenzung und Subjek-
tivierung der Arbeit oder auch der zunehmenden Relevanz der ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Nachhaltigkeit kaum und nicht rechtzeitig erkannt.

Traten diese mehr gegenstandsbezogenen, defizitären Auswirkungen einer disziplinären Engführung der 
Arbeitswissenschaft(en) erst später in Erscheinung, entbrannte von Anfang an ein methodischer und 
methodologischer Konflikt an der Formel der „gesicherten“ arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse, die 
nach den §§ 90/91 BetrVG angewandt werden sollten.

Methodologisch sah der Mainstream der Arbeitswissenschaft ein quantitativ-statistisches Vorgehen, ne-
ben der Funktionstüchtigkeit als einziger Möglichkeit, die Gesichertheit festzulegen (mit ihrer Vorstellung 
der Reproduzierbarkeit). Dadurch gerieten alle qualitativen und aktionsforscherischen Herangehens-
weisen (Fricke 2003), wie sie in den Sozialwissenschaften als wissenschaftlich gleichwertig angesehen 
wurden, ins Abseits. Dies entsprach durchaus auch weitgehend der Position der Arbeitgeber, während 
die Gewerkschaften (vgl. Birkwald/Pornschlegel 1973) in Anwendung der Absicht des Gesetzgebers (vgl. 
den Handkommentar zum BetrVG von Fitting/ Auffahrt/ Kaiser) darüber hinausgehend fünf Kategorien 
arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse vertraten: Methodisch und statistisch ausreichend begründete 
Erkenntnisse; eindeutig überwiegende Meinung innerhalb der Fachkreise; mehrheitlich vereinbarte, ar-
beitswissenschaftlich begründete Aussagen (z.B. REFA; Tarifverträge); DIN-Normen und ähnliche tech-
nische Regelwerke; vom Gesetz- und Verordnungsgeber übernommene Erkenntnisse.

Von diesen fünf Kriterien wurden vor allem 2. und 3. lebhaft und kontrovers diskutiert und spalteten die 
Arbeitswissenschaften, was sich nicht zuletzt im Rahmen des Humanisierungsprogramms bemerkbar 
machte. Dessen Projektförderung wurde diesbezüglich nicht nur fundamental kritisiert (Rutenfranz u.a.: 
DFG Denkschrift 1980), sondern es wurde auch wesentlichen Impulsen ihre Wirksamkeit genommen. 

Wenn wir trotzdem der Frage der Aktualisierung der §§ 90/91 BetrVG weiter nachgehen, so in Kenntnis 
der veränderten gesamtgesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen („Globa-
lisierung“), aber auch der überkommenen theoretischen und methodologischen Blockaden im Rahmen 
der arbeitsbezogenen Wissenschaften selbst, die wie keine andere über diese Regelungen des BetrVG 
eine einmalige Chance der Weiterentwicklung bekommen hatten. Diese Blockaden scheinen gegenwär-
tig in der alten Form nicht mehr gegeben, was Chancen eröffnet, aber was noch praktisch zu beweisen 



wäre. Doch welche arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse erfordern die Problemlagen moderner (Pro-
duktions-) Arbeit“? Hierüber ist ein Diskurs zu führen.
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Workshopprogramm

Beginn: 14.00 Uhr

 

Begrüßung und Moderation: Günter Kasch, IGM Frankfurt

Klaus Pickshaus, IGM Frankfurt (Folien)
„Gute Arbeit in Zeiten der Krise - eine Herausforderung für die Arbeitswissenschaften“

Uwe Dechmann, sfs TU Dortmund (Folien)
Das INQA Projekt „Präventive Arbeitsgestaltung unter Nutzung der §§ 90/91 BetrVG“

Dr. Gerd Peter, sfs TU Dortmund (Folien)

Konsequenzen aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der Anwendung der §§ 90/91 
BetrVG („gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse“)

Diskussion und Pause

ab 15.45 Uhr 

Podium der Referenten mit einführendem Statement durch: 

Prof. Dr. Werner Fricke, IRC Wieren (Text)

„Was sind gesicherte (arbeits-)wissenschaftliche Erkenntnisse im Rahmen der  
Aktionsforschung?“

 

Diskussion 

Ende: 17.00 Uhr


